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0 Gender Equality Plan  

Auf Grundlage des Beschlusses der EU sind 
ab 2022 alle öffentlichen Einrichtungen ein-
schließlich Hochschulen und Forschungsein-
richtungen verpflichtet, einen Gleichstellungs-
plan aufzustellen um weiterhin förderfähig zu 
sein. 

Folgende Kriterien müssen hierzu mindestens 
erfüllt sein: 

• Publikation: formales Dokument, auf der 
Seite der Einrichtung veröffentlicht und 
von der Einrichtungsleitung unterschrie-
ben (es darf sich jedoch auch um meh-
rere Dokumente handeln, und die Veröf-
fentlichung vertraulicher Dokumente kann 
auch auf das Intranet beschränkt sein; 
siehe weiter unten). 

• Fest eingeplante Ressourcen: Personal-
ressourcen und Gender-Expertise zur 
Umsetzung. 

• Datenerhebung und Monitoring: nach Ge-
schlecht disaggregierte Daten zum Perso-
nal (und wo zutreffend auch zu Studieren-
den) sowie jährliche Berichterstattung auf 
Basis von Indikatoren. 

• Training: Bewusstmachung / Trainings zu 
Geschlechtergleichheit und unbewussten 
Vorurteilen für Personal und Führungs-
kräfte. 

Weiterhin wird empfohlen folgende Maßnah-
men und Ziele zu berücksichtigen: 

• Verhältnis von Arbeit und Freizeit (work-
life balance) und Organisationskultur 

• Ausgewogenes Geschlechterverhältnis in 
Führung und Entscheidungsfindung 

• Geschlechtergerechtigkeit bei Einstellung 
und Karriereentwicklung 

• Integration der Gender-Dimension in For-
schungs- und Lehrinhalt 

• Maßnahmen gegen geschlechtsbasierte 
Gewalt einschließlich sexueller Belästi-
gung 

 

1 Gleichstellung und Chan-
cengleichheit an der HS 
Stralsund 

Profil 

Die Hochschule Stralsund (HS Stralsund) ist die 
nordöstlichste Hochschule Deutschlands. Als 
eine Campus-Hochschule mit drei Fakultäten 
Elektrotechnik und Informatik (Fakultät ETI), 
Maschinenbau (Fakultät MB) und Wirtschaft 
(Fakultät WS) hat sie primär eine technische 

und wirtschaftliche Ausrichtung. 

Die HS Stralsund bietet praxisorientierte Lehre 
gerichtet auf Interdisziplinarität, gesellschaftliche 
Relevanz und beruflichen Anwendungsbezug. 
Sie zeigt Profil auf den Gebieten Informatik, Re-
generative Energien, Ingenieurwissenschaften, 
Tourismus und Wirtschaftswissenschaften. 

Zu den Hochschulangehörigen zählen ca. 240 
Beschäftigte (Mitarbeiter*innen und Professor*in-
nen) sowie ca. 2.400 Studierende, die in 18 Ba-
chelor- und 13 Master-Studiengängen ihren Ab-
schluss machen können. 

Leitbild 

Die HS Stralsund ist bestrebt, ein attraktiver Ar-
beits- und Studienort zu sein und entsprechend 
ihrem Leitbild Chancengleichheit zu ermöglichen. 
Denn auch an der HS Stralsund sind Frauen we-
der bei den Beschäftigten noch bei den Studie-
renden entsprechend ihrem Anteil an der Bevöl-
kerung repräsentiert. Daher hat die HS Stralsund 
in ihrem Leitbild die engagierte Förderung 
frauen- und familienspezifischer Belange veran-
kert: 

„Ein vertrauensvoller Umgang von Lehrenden 
und Studierenden sowie die engagierte Förde-
rung frauenspezifischer Belange prägen das 
Hochschulklima. Familienfreundliche Studien- 
und Arbeitsbedingungen erleichtern die Verein-
barkeit von Studium, Beruf, Familie und ermögli-
chen Chancengleichheit zwischen Hochschulmit-
gliedern ohne und mit familiären Aufgaben.“ 
(www.hochschule-stralsund.de) 

Zielvereinbarungen 

Ausdruck des Willens, dieses Leitbild in die Rea-
lität um zu setzen, sind die Vereinbarungen zu 
Diversität, Gleichstellung und Vereinbarkeit von 
Beruf, Studium und Familie im Hochschulent-
wicklungsplan 2021-2025 zwischen der Hoch-
schule und dem Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur MV, in denen es u.a. heißt: 

Diversität ist jeder Bildungseinrichtung und der 
Wissenschaft immanent. Verbesserungen und 
Bedarfe ergeben sich neben den Teilaspekten 
Hardware, Software und Ausstattungen bei Be-
hinderungen insbesondere im Bereich der Wei-
terbildung und der Sprachen, wenn Diversität und 
Inklusion so im weiteren Sinne verstanden, der 
Blick auf unterschiedliche Gruppen aus ver-
schiedensten Herkunftsländern gerichtet wird. 
Eine Vielzahl an integrativen Projekten und sozi-
alem Engagement ist erwähnenswert. 

Gleichstellung ist eine Querschnittsaufgabe, sie 
berührt diverse Bereiche der Hochschule, sowohl 
Studium und Lehre als auch Forschung und Ent-
wicklung als auch die Verwaltung und ihre Pro-
zesse. Nichtsdestotrotz bleiben Themen wie die 
besondere Förderung von MINT-Studentinnen 
und die Gewinnung von Professorinnen erhalten. 
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In den letzten Jahren ist die Integration und die 
Implementation von Gleichstellungsaspekten in 
die einzelnen Bereiche der Hochschule wie Ver-
waltung und Fakultäten gut vorangeschritten. In 
jeder Fakultät nehmen Gleichstellungsbeauf-
tragte der Fakultät Aufgaben in Ergänzung zur 
Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule 
Stralsund wahr. Jeweils mit unterschiedlichem 
fachspezifischem Ansatz binden einige Profes-
sor*innen in jeder Fakultät Themen zur Gleich-
stellung von Frauen und Männern bzw. allge-
mein der Geschlechter in ihre Lehr- und For-
schungstätigkeiten ein und erfahren hierbei Un-
terstützung. 

Die Implementierung von Gleichstellung im 
Sinne des Gender Mainstreaming ist bei Beru-
fungen und Einstellungen erfolgreich umge-
setzt. Hier eine Konsolidierung und Überprü-
fung der installierten Wege zur Beteiligung der 
Gleichstellung zu erreichen, wird im Rahmen 
der Digitalisierung der Verwaltung ein gewichti-
ges Thema 2021-2025 bleiben.“ (siehe Hoch-
schulentwicklungsplan 2021-2025, Kap. 3.4). 

Gleichstellung und Chancengleichheit  

Entsprechend den Vorgaben im Landeshoch-
schulgesetz MV und Landesgleichstellungsge-
setz MV hat die HS Stralsund bereits seit 1998 
eine Gleichstellungsbeauftragte mit mindestens 
50% Freistellung von ihren regulären Aufgaben 
als Beschäftigte der Hochschule. Die personelle 
und sächliche Ausstattung beinhaltet zwei Bü-
ros, eine halbe Stelle einer wissenschaftlichen 
Mitarbeiterin als Stabsstelle Gleichstellung, so-
wie ausreichende Finanzmittel. Unterstützt wird 
die Gleichstellungsbeauftragte durch eine ge-
wählte Stellvertreterin, Gleichstellungsbeauf-
tragte in den Fakultäten und die Rektoratskom-
mission Gleichstellung. Um den Frauenanteil in 
Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, 
zu erhöhen, bekennt sich die HS Stralsund zum 
Kaskadenmodell, dass durch eine Satzung fest-
gelegt wird. 

Um insbesondere Studierende, Mitarbeitende 
und Professor*innen bei der Vereinbarkeit von 
Familie und Studium bzw. Arbeit zu unterstüt-
zen wurde 2006 das Familiencenter als Stab-
stelle mit einer halben Stelle als Leitung an der 
Hochschule etabliert.  

Die Gleichstellungsbeauftragte ist in die allge-
meinen strategischen, organisatorischen und 
personellen Absprachen zwischen Hochschul-
leitung und Fakultäten über das erweiterte Rek-
torat eingebunden. Weiterhin ist sie Mitglied in 
allen Kommissionen. 

Die Hochschulleitung hat sich als Ziel gesetzt 
das Vielfaltsmanagement an der Hochschule zu 
etablieren und deshalb eine Beschäftigungspo-
sition für eine*n Antidiskriminierungsbeauf-
tragte*r ausgeschrieben. Das Besetzungsver-
fahren läuft derzeit noch. 

Ziel der Beschäftigungsposition ist u.a. die Koor-
dinierung des Vielfaltsmanagement an der HS, 
die Umsetzung von diversity-relevanten Projek-
ten und Anlaufstelle für Diskriminierung. 

 

2 Datenerhebung und Monitoring 

Zum 31.12. des Jahres werden durch das Dezer-
nat III Personal, Haushalt und Controlling jährlich 
zur Kontrolle der Entwicklung des Professorin-
nenanteils die Daten zum Stand des Professorin-
nenanteils nach Fakultäten erhoben.  

Der Anteil weiblicher Studierender wird durch das 
Dezernat II Studien- und Prüfungsangelegenhei-
ten zwei Mal jährlich nach Studiengängen und 
Abschüssen erhoben und evaluiert.  

Die Veröffentlichung der Daten erfolgt durch das 
Landesamt für Statistik MV (https://www.laiv-
mv.de/Statistik/Zahlen-und-Fakten/Gesellschaft-
&-Staat/Bildung-und-Kultur). 

Aus den Ergebnissen werden durch das Rektorat 
in Zusammenarbeit mit den Fakultäten und der 
Gleichstellungsbeauftragten Maßnahmen zur Er-
höhung des Frauenanteils erarbeitet und umge-
setzt. 

 

3 Training 

Gleichstellung kann nur gelebt werden, wenn al-
len Akteuren dieses Thema bewusst ist, deshalb 
sind Trainings zu Geschlechtergleichheit und un-
bewussten Vorurteilen für Personal und Füh-
rungskräfte wichtig. 

U.a. durch die Einwerbung des Professorenpro-
gramm III werden derzeit vielfältige Workshops 
zum Kulturwandel und gendersensibles 
„Re(a)gieren“ an der Hochschule organisiert. Es 
werden z.B. Veranstaltungen zu den Themen 
Gender Awareness bzw. Sensibilisierung, Gen-
der in der Lehre, Genderaspekte in Forschung, 
Geschlechtergerechte Sprache, Macht und Gen-
der oder sexualisierte Diskriminierung bzw. Ge-
walt angeboten. 

 

4 Work-Life Balance 

Die Hochschule, der Gesamtpersonalrat, das Fa-
miliencenter und die Gleichstellung haben für die 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Studium 
bzw. Beruf Dienstvereinbarungen zur Flexiblen 
Arbeitszeit, dem ortsunabhängigen Arbeiten und 
der Teilzeitbeschäftigung im 9/10 Modell für Ar-
beitszeitverkürzungstage abgeschlossen. Diese 
Dienstvereinbarungen ermöglichen den Beschäf-
tigten ihren Arbeitsalltag flexibel zu gestalten. 

Die Schaffung familienfreundlicher Arbeits- und 
Studienbedingungen ermöglicht Frauen und 
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Männern wissenschaftliche Qualifizierung und 
Erwerbstätigkeit mit Familienarbeit abzustim-
men, und sorgt damit für berufliche Chancen-
gleichheit. 

Studierende haben die Möglichkeit, auch mit 
Kind ihr Studium erfolgreich abzuschließen. 
Wissenschaftlerinnen werden ermuntert, auch 
mit Kind oder zu pflegenden Angehörigen Kar-
riere zu machen. 

Die Vereinbarkeit von Beruf/Studium und Fami-
lie ist an der Hochschule Stralsund Teil der 
Hochschulkultur. Die Anbindung des Familien-
centers als Stabstelle an das Rektorat zeigt die 
Wichtigkeit des Themas.  

Das Familiencenter unterstützt Hochschulange-
hörige durch Beratungsangebote, die Notfallbe-
treuungen von Hochschulkindern, den Eltern-
Kind-Sport auf dem Campus, das Eltern-Kind-
Zimmer, Spielecken in allen Gebäuden, die Or-
ganisation von Ferienfreizeiten und Familienar-
beitstagen und durch Onlineangebote beim 
Homeschooling. 

 

5 Ausgewogenes Ge-
schlechterverhältnis in 
Führung und Entschei-
dungsfindung 

Die Hochschule ist bestrebt den Anteil der Pro-
fessorinnen zu erhöhen. Dies wurde in der Ziel-
vereinbarung mit dem Land M-V festgelegt. 
Grundlage dafür ist das Kaskadenmodell. 

Um ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis 
an der Hochschule Stralsund zu erhalten und 
die rechtmäßige Teilhabe der weiblichen Hoch-
schulangehörigen zu gewährleisten, ist die pa-
ritätische Besetzung von Kommissionen und 
Gremien notwendig. Dies gilt nicht für Gremien, 
die laut Wahlordnung durch Wahl besetzt wer-
den. Insbesondere in Berufungskommissionen 
wird auf eine paritätische Vertretung von 
Frauen und Männern in allen drei Statusgrup-
pen hingewirkt. Bei Nicht-Erreichung der Ge-
schlechterparität muss eine angemessene Be-
gründung für das Nichterreichen vorgelegt wer-
den, die auch die Bemühungen dahingehend 
skizziert. 

Um die Mehrfachbelastungen von Professorin-
nen und Wissenschaftlerinnen vorzubeugen, 
können diese für ihre Tätigkeiten in der Hoch-
schulselbstverwaltung die Unterstützung durch 
für studentische bzw. wissenschaftliche Hilfs-
kräfte beantragen. 

Das vierköpfige Rektorat zum Stand Juni 2022 
hat einen Frauenanteil von 25 %, unter den De-
kan*innen beträgt die Frauenquote 33,33 %, bei 
Stabsstellen und Dezernaten sind 60% der Lei-
tungspositionen von Frauen besetzt (Stand 

2022). 

 

6 Geschlechtergerechtigkeit 
bei Einstellung und Kar-
riereentwicklung 

Um Geschlechtergerechtigkeit bei Einstellung 
und Karriereentwicklung zu gewährleisten wirkt 
die Gleichstellungsbeauftragte bei allen perso-
nellen, organisatorischen und sozialen Maßnah-
men mit. So ist sie oder ihre Vertretungen bei der 
Strategischen Personalplanung mitbeteiligt und 
Mitglied der Auswahlkommissionen bei allen 
Stellenbesetzungsverfahren und Berufungsver-
fahren.  

Weiterhin unterstützt die Hochschule seit 2009 
ein Mentoringprogramm für Studentinnen an der 
Hochschule Stralsund. Mentees der ersten 
Durchgänge stehen inzwischen als Mentorinnen 
zur Verfügung. Des Weiteren werden MINT-Stu-
dentinnen bei der Teilnahme an der informatica 
und der mechanica feminale finanziell unter-
stützt. An der Hochschule werden seit Einführung 
des Girls Day Kurse für Schülerinnen an diesem 
Tag durchgeführt. 

 

7 Integration der Gender-Di-
mension in Forschungs- 
und Lehrinhalte 

Um Forschung zu Gender in Applied Sciences an 
der Hochschule zu stimulieren, werden Gender-
forschungsprojekte gefördert. Sowohl kleine For-
schungsprojekte angelehnt an die Regeln der In-
ternen Forschungsförderung als auch open ac-
cess-Publikationen als auch weitere Forschungs-
förderung sind möglich. 

Das Gender Institut richtet jährlich ein studium 
generale zu einem Gleichstellungsthema aus. 

 

8 Maßnahmen gegen ge-
schlechtsbasierte Gewalt 
einschließlich sexueller 
Belästigung 

Im Notfallplan der Hochschule wird explizit auch 
auf Vorfälle von sexueller Gewalt eingegangen, 
und Hilfe-Maßnahmen sind vorgesehen. In den 
halbjährlichen Campusbegehungen der Abteilun-
gen Bauunterhaltung und Arbeitssicherheit ist Si-
cherheit gegen geschlechtsbasierte Gewalt ein 
fester Punkt. Das für Konflikte zwischen Lehren-
den und Studierenden entwickelte De-Eskalati-
onsmodell mit differenzierten Stufen der Meldung 
wird auch bei Vorkommnissen zu sexueller Be-
lästigung angewandt. Eine anonyme Meldemög-
lichkeit für derartige Vorkommnisse wird derzeit 
geprüft. Im Übrigen hat sich die Hochschule in 
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Diskussionen im Senat und im Rektorat eindeu-
tig für eine diskriminierungsfreie Hochschule 
ausgesprochen. 


